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Norm

AVG §56;

NatSchG Stmk 1976 §34 Abs1;

NatSchG Stmk 1976 §6 Abs4;

VwGG §42 Abs2 Z2;

VwRallg;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. VwGG § 42 heute

2. VwGG § 42 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 42 gültig von 01.07.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

4. VwGG § 42 gültig von 01.07.2008 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

5. VwGG § 42 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

6. VwGG § 42 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

Rechtssatz

Gemäß § 34 Abs. 1 Stmk NatSchG sind Personen, die (ua) entgegen einer Bestimmung eines auf Grund dieses Gesetzes

erlassenen Bescheides Veränderungen vorgenommen oder veranlasst haben, durch Bescheid der nach diesem Gesetz

für die Bewilligung zuständigen Behörde zu verp>ichten, den früheren bzw. den rechtmäßigen Zustand binnen einer

festzusetzenden Frist wieder herzustellen. Zuständig für die Erlassung eines Auftrages nach § 34 Abs. 1 legcit ist

demnach jene Behörde, die nach der derzeitigen Rechtslage für die Erteilung der Bewilligung, wie sie damals erteilt

wurde, zuständig ist.Gemäß Paragraph 34, Absatz eins, Stmk NatSchG sind Personen, die (ua) entgegen einer

Bestimmung eines auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Bescheides Veränderungen vorgenommen oder veranlasst

haben, durch Bescheid der nach diesem Gesetz für die Bewilligung zuständigen Behörde zu verp>ichten, den früheren

bzw. den rechtmäßigen Zustand binnen einer festzusetzenden Frist wieder herzustellen. Zuständig für die Erlassung

eines Auftrages nach Paragraph 34, Absatz eins, legcit ist demnach jene Behörde, die nach der derzeitigen Rechtslage

für die Erteilung der Bewilligung, wie sie damals erteilt wurde, zuständig ist.
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